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BAO §303 Abs4;

B-VG Art130 Abs2;

VwRallg;

1. BAO § 20 heute

2. BAO § 20 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 303 heute

2. BAO § 303 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

3. BAO § 303 gültig von 26.06.2002 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 97/2002

4. BAO § 303 gültig von 15.07.1999 bis 25.06.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 106/1999
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1. B-VG Art. 130 heute
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11. B-VG Art. 130 gültig von 01.01.1991 bis 31.12.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 685/1988

12. B-VG Art. 130 gültig von 01.07.1976 bis 31.12.1990 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 302/1975

13. B-VG Art. 130 gültig von 18.07.1962 bis 30.06.1976 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 215/1962

14. B-VG Art. 130 gültig von 25.12.1946 bis 17.07.1962 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946
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Bei der Beurteilung der Zulässigkeit der amtswegigen Wiederaufnahme eines Abgabenverfahrens handelt es sich um

eine Ermessensentscheidung. Die Rechtsrichtigkeit dieser Ermessensentscheidung ist unter Bedachtnahme auf § 20

BAO zu beurteilen. Gemäß § 20 BAO sind Ermessensentscheidungen innerhalb der vom Gesetz gezogenen Grenzen

des Ermessens nach Billigkeit und Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände zu

treAen. Dabei ist dem BegriA "Billigkeit" die Bedeutung von Angemessenheit in Bezug auf berechtigte Interessen der

Partei und dem BegriA "Zweckmäßigkeit" das öAentliche Interesse, insbesondere an der Einhebung der Abgaben,

beizumessen (Hinweis E 18. Dezember 2008, 2006/15/0011; E 4. März 2009, 2006/15/0079). Eine derartige

Interessenabwägung verbietet bei Geringfügigkeit der neu hervorgekommenen Tatsachen in der Regel den Gebrauch

der Wiederaufnahmemöglichkeit. Die Geringfügigkeit ist dabei an Hand der steuerlichen Auswirkungen der konkreten

Wiederaufnahmsgründe und nicht auf Grund der steuerlichen Gesamtauswirkungen zu beurteilen, die infolge

Änderungen auf Grund anderer rechtlicher Beurteilungen im Sachbescheid vorzunehmen wären. Die

Ermessensentscheidung muss nicht nur die Beseitigung der Rechtskraft, sondern gegebenenfalls auch den Umstand

rechtfertigen, dass der formale Grund des neuen Bescheides (Wiederaufnahmsgrund) zum Ergebnis der neuen

Sachentscheidung außer Verhältnis steht (Hinweis E 4. März 2009, 2006/15/0079). Nur im Falle der Geringfügigkeit neu

hervorgekommener Tatsachen hat die Behörde Verhältnismäßigkeitsüberlegungen in ihre Ermessensentscheidung

einzubeziehen (Hinweis E 10. Mai 1994, 94/14/0024). Bei Ausübung des Ermessens sind alle im Zusammenhang mit der

Wiederaufnahme in Betracht kommenden Umstände zu berücksichtigen. Hiezu ist im konkreten Fall festzuhalten, dass

die steuerlichen Auswirkungen der Wiederaufnahme zu einer Steuererhöhung von EUR 1.010,15 und zu einer

Gewinnerhöhung von S 29.234,90 im Jahr 1999 (Änderung der Einkünfte um mehr als 2 %) führen. Diese Änderungen

sind weder absolut noch relativ als geringfügig zu bezeichnen. Sie mussten die Abgabenbehörde bei Ausübung ihres

Ermessens nicht zu einer Unterlassung der Wiederaufnahme führen.Bei der Beurteilung der Zulässigkeit der

amtswegigen Wiederaufnahme eines Abgabenverfahrens handelt es sich um eine Ermessensentscheidung. Die

Rechtsrichtigkeit dieser Ermessensentscheidung ist unter Bedachtnahme auf Paragraph 20, BAO zu beurteilen. Gemäß

Paragraph 20, BAO sind Ermessensentscheidungen innerhalb der vom Gesetz gezogenen Grenzen des Ermessens nach

Billigkeit und Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände zu treAen. Dabei ist

dem BegriA "Billigkeit" die Bedeutung von Angemessenheit in Bezug auf berechtigte Interessen der Partei und dem

BegriA "Zweckmäßigkeit" das öAentliche Interesse, insbesondere an der Einhebung der Abgaben, beizumessen

(Hinweis E 18. Dezember 2008, 2006/15/0011; E 4. März 2009, 2006/15/0079). Eine derartige Interessenabwägung

verbietet bei Geringfügigkeit der neu hervorgekommenen Tatsachen in der Regel den Gebrauch der

Wiederaufnahmemöglichkeit. Die Geringfügigkeit ist dabei an Hand der steuerlichen Auswirkungen der konkreten

Wiederaufnahmsgründe und nicht auf Grund der steuerlichen Gesamtauswirkungen zu beurteilen, die infolge

Änderungen auf Grund anderer rechtlicher Beurteilungen im Sachbescheid vorzunehmen wären. Die

Ermessensentscheidung muss nicht nur die Beseitigung der Rechtskraft, sondern gegebenenfalls auch den Umstand

rechtfertigen, dass der formale Grund des neuen Bescheides (Wiederaufnahmsgrund) zum Ergebnis der neuen

Sachentscheidung außer Verhältnis steht (Hinweis E 4. März 2009, 2006/15/0079). Nur im Falle der Geringfügigkeit neu

hervorgekommener Tatsachen hat die Behörde Verhältnismäßigkeitsüberlegungen in ihre Ermessensentscheidung

einzubeziehen (Hinweis E 10. Mai 1994, 94/14/0024). Bei Ausübung des Ermessens sind alle im Zusammenhang mit der

Wiederaufnahme in Betracht kommenden Umstände zu berücksichtigen. Hiezu ist im konkreten Fall festzuhalten, dass

die steuerlichen Auswirkungen der Wiederaufnahme zu einer Steuererhöhung von EUR 1.010,15 und zu einer

Gewinnerhöhung von S 29.234,90 im Jahr 1999 (Änderung der Einkünfte um mehr als 2 %) führen. Diese Änderungen

sind weder absolut noch relativ als geringfügig zu bezeichnen. Sie mussten die Abgabenbehörde bei Ausübung ihres

Ermessens nicht zu einer Unterlassung der Wiederaufnahme führen.
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